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2 FREUNDSCHAFTS-BANNER No. 9

Unterschied, daß sich dieselben nicht mehr a. s. (auch
so) sondern nun S.A. nennen. -

Das Unheil, das diese Ausnahme-Paragraphen aber
unter unseren Leuten anrichteten, war ein furchtbares.
Tür und Tor waren damit gemeiner Erpressung und
Angeberei geöffnet und seelische Erschütterungen, Irr-
sinn und Selbstmorde in tausenden von Fällen die
Folge davon.

Wohl gab es zu allen Zeiten in Kunst unci Wissen,-
schaft hervorragende Menschen, die für die In ver-
ti erten eintraten, aber es war wie ein Ruf in der
Wüste, der schnell verklang.

Der neueren und neuesten Zeit und Forschung
war es vorbehalten, an Hand eines reichen Tatsachen-
Materials nachzuweisen, daß'die Veranlagung zur Ho-
mosexualität angeboren und in den Naturgesetzen
verankert ist,demzufolge eine Aechtung oder gar Ver-
folgung dieser Menschen eine brutale Ungerechtigkeit
ist und Menschenrecht und Christenpflicht direkt ins
Gesicht schlägt. —

Unsere Schweiz. Bewegung braucht sich nicht ein-
mal auf ausländische Kapazitäten und Führer zu be-
rufen, schon vor ;oo Jahren erstand uns in Heinrich
FI ös Ii in Glarus der große Vorkämpfer und Vertei,-
cliger unserer Art. Sein Werk: „Eros" existiert zwar
nur noch in einem einzigen Exemplar und wird in der
Zentralbibliothek Zürich wie ein Zerberus gehütet. -----

Wenn in Deutschland gleich nach dem Kriege ein
F r i e d r i c h R a d s z u w e i t im Verein mit ärztlichen
Forschern und Psychologen sich für die Befreiung
unserer Artgenossen in die Schanze schlug, geschah
dies sicher in Anlehnung an den Glarner Verteidiger
Hösli. Sie gründeten den „Bund für Menschenrechte",
dem sofort Artgenossen aus allen Ländern und Erd-
teilen beitraten. Auch hier in Zürich wurde eine
Zweiggruppe dieser Organisation gegründet, die lei-
der nach einigen Jahren wieder aufging. Nach weiteren
kurzlebigen Versuchen dieser Art, wurde endlich unter
Führung des „Damenklub Amicitia" der „Schweiz.
Freundschaftsverband" ins Leben gerufen.

Was ist nun der Zweck dieser Organisation?

Vor allem der Zusammenschluß aller gutgesinnten
und moralisch einwandfreien Männer und Frauen, die,
entsprechend ihrer Veranlagung, homosexuell, resp.
lesbisch sind. Damit wollen wir dieselben vor Prostii-
union und Erpressungen schützen und ihnen Gelegen-
licit geben, sich ihre Freunde in den eigenen Reihen
zu suchen. Damit wird auch am besten verhütet, daß
Heterosexuelle belästigt oder gar sich in unsere Kreise
verirren.

Als ersten Programmpunkt unserer Statuten be-

kämpfen wir sodann die Prostitution in jeder
Form, die Päderastie, die Verführung Minderjähriger,
sowie die Erregung öffentlichen Aergernisses.

Unter dem letzteren verstehen wir auch das auf-
fällige Gebühren und Benehmen so mancher Artgenos-
sen in Restaurants, Straße und Gesellschaft, das auf
andere Menschen lächerlich, wenn nicht direkt absto-
ßend wirkt. —

Dieses „tantenhafte, weibische" (nicht weibliche)
Getue schadet unserem Ansehen mehr, als man ge-
meinhin annimmt.

Unter zwanzig Jahren wird kein Mitglied aufge-
nommen, auch nicht solche, die sich prostituieren oder
diesselbe unterstützen.

Unsere Mitglieder haben die strenge Pflicht, die
bekannten „Fleischmärkte" zu meiden und damit bei-

zutragen, diesen „Schandfleck" allmählich zum Ver-
schwinden zu bringen. *

Wir wollen das Banner treuer und idealer Freund-
schaft hochhalten, nie soll die Liebe zum Selbstzweck
herabsinken. Wo eine Freundschaft sich lediglich auf
sinnliche Momente gründet, kann ein dauerndes Ver-
hältnis nie zustande kommen, so wenig wie eine Ehe
von Bestand ist, die lediglich auf schrankenloses „Aus-
leben" gebaut ist.

Wenn irgendwo der Begriff „Freundschaft" in
des Wortes tiefster Bedeutung und bis zur letzten Kon-
sequenz in Wirklichkeit und Wesen zu finden ist, dann
soll sie in erster Linie bei uns Artgenossen anzutreffen
sein, da sie Leib und Seele umfaßt.

Und nun das Ziel unseres Verbandes?

Blüte und Frucht ist die Reihenfolge jedes frucht-
baren Naturgeschehens! Auch unserem ehrlichen und
mutigen Streben darf die Frucht der Arbeit nicht aus-
bleiben. Wir wollen keine Sonderrechte, uns auch nie-
mais auf unsere Veranlagung etwas einbilden, denn das
wäre grotesk. Was wir wollen, das ist die Anerkenj-
nung unserer Art und das Recht auf unsere Liebe, so
wie wir nun einmal veranlagt sind, ohne deshalb be-
fürchten zu müssen, in den Fußangeln veralteter Ge-
setzes-Paragraphen hängen zu bleiben. Es ist gewiß
nicht zu viel, wenn wir verlangen, daß die Homosexua-
lität als solche nicht mehr in den Strafgesetzen auf-
geführt wird, auch dafür, daß nicht alle möglichen
Perversitäten, die meist dem heterosexuellen. Lager
entstammen, auf das Konto „Homosexualität" gebucht
werden, um uns damit zu belasten.

Wir erstreben die allgemeine Achtung und Re-
spektierung unserer Artgenossen, gehören sie nun dem
Arbeiterstande oder höheren Berufen an. Kein Leh-
rer, Beamter oder Angestellter soll geächtet oder in
seinem Amte benachteiligt werden, deshalb weil er
homosexuell ist.

Offen und ehrlich wollen wir zu unserer Liebe und
Freundschaft stehen und treu und gewissenhaft unsere
Pflichten als Menschen und Bürger erfüllen.

Nur Du!
Ich hab' auf meinen Lippen so manchen Kuß gespürt,

Manch zarte Hand hat leise mein weiches Haar berührt.

Für mich klang manches Verslein in lieblichem Gesang,

Gar mancher Blick hing fragend an meinem Auge
bang.

Du bist ja nicht der erste und einzige Sonnenschein :

Jedoch wirst du der letzte- der allerlezte sein.

Es liegt in deinen Küssen, was niemals mir noch ward,

Und wenn wir scheiden müssen, ist's nur im Tod
fürwahr.

Es klingt wie Himmelstönen, dein lieblicher Gesang,

Fs liegt wie stilles Jauchzen dein Blick auf mir
oft lang.

Es kann in diesem Leben zu voller, süßer Ruh'

Für mich nur Einen geben — und das bist du,
nur du

Albert Lang.
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